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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1963

Norm

WWG §20

Rechtssatz

Es kann in Durchsetzung des Anspruches nach § 20 WWG vom Hauseigentümer nicht schlechthin das Anbot einer in

einem bestimmten Stockwerk und erst durch Umbau neu zu scha6enden Wohnungstype verlangt werden. Ein

Begehren auf eine Art Naturalherstellung könnte nur dann Erfolg haben, wenn Schikane (§ 1295 Abs 2 ABGB) seitens

des Hauseigentümers vorläge.
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